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Vorwort zur 4. Auf lage

Die nunmehr vorliegende Neuauf lage stellt personell eine Zäsur dar. Der Begründer dieses 
Werks und bisherige Herausgeber und Kommentator, Vorsitzender Richter am BGH a. D. Prof. 
Dr. Rolf Kniffka, der bedeutendste Baurechtler der letzten Jahrzehnte, hat die Kapitänsbinde 
weitergegeben. Ebenso hat sich Vorsitzender Richter am OLG Hamm a. D. Günter Jansen, 
allseits hoch geschätztes Urgestein des Baurechts und Kommentator der ersten Stunde, aus 
Altergründen zurückgezogen. Beiden gilt unser herzlichster Dank!

Seit der letzten Auf lage ist das Bauvertragsrecht insbesondere durch die Rechtsprechung 
des BGH kontinuierlich weiterentwickelt worden. Herauszuheben sind die Entscheidungen 
zum Vergütungs- und Entschädigungsrechts sowie der Bemessung des Schadensersatzes. Der 
Gerichtshof der Europäischen Union hat sich mehrfach zu den Mindest- und Höchstsätzen 
in den bisherigen Fassungen der HOAI geäußert. Als Folge davon hat der Verordnungsgeber 
eine neue HOAI geschaffen. Im Bauträgerrecht gilt es, beurkundungsrechtliche Probleme zu 
lösen und die Frage zu klären, wer nach der Reform des WEG befugt ist, Mängelrechte am 
Gemeinschaftseigentum geltend zu machen. Diese Stichworte zeigen exemplarisch den großen 
Bedarf für eine Neuauf lage.

Als neue Kommentatoren konnten mit Rechtsanwalt Dr. Stefan Brunier, Vorsitzenden 
Richter am OLG Köln Thomas Manteufel und Rechtsanwältin Anna Stretz hochrangige Bau-
rechtsexperten gewonnen werden.

Bochum, im Mai 2022
Andreas JurgeleitAndreas Jurgeleit

Vorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lageVorwort zur 3. Auf lage

Das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Haftung 
und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes vom 28. April 2017 ist ein Meilenstein 
in der Entwicklung des privaten Bauvertragsrechts. Es gilt für alle Verträge, die ab dem 1.1.2018 
geschlossen worden sind oder werden. Dieses Gesetz schafft erstmals auf die verschiedenen 
Vertragstypen des Bauvertragsrechts zugeschnittene Regelungen. In Ergänzung zum allgemei-
nen Werkvertrag werden der Bauvertrag, der Verbraucherbauvertrag, der Architekten- und 
Ingenieurvertrag und der Bauträgervertrag nun definiert und in unterschiedlicher Intensität 
geregelt. Das neue Gesetz enthält naturgemäß eine Vielzahl von Interpretationsspielräumen 
und leider auch Unklarheiten insbesondere dort, wo nicht nur die durch die Rechtsprechung 
geschaffene Rechtslage kodifiziert worden ist, sondern neues Recht gestaltet wird. Die vor-
liegende Kommentierung beschäftigt sich eingehend mit der neuen Rechtslage und versucht 
zu den zahlreichen offenen Rechtsfragen praxistaugliche Lösungen zu entwickeln. Sie folgt 
dem bewährten Aufbau des Kommentars, wirft also im Rahmen der Gesetzes-Kommentierung 
immer auch einen Blick auf die dem neuen Gesetz nicht angepassten und deshalb teilweise 
problematischen Regelungen der VOB/B. Die bisherigen Erläuterungen zum Architekten-und 
Ingenieurvertrag sowie zum Bauträgervertrag im Rahmen des allgemeinen Werkvertragsrechts 
sind in größerer Tiefe in die Kommentierung der jeweiligen neuen gesetzlichen Vertragstypen 
integriert worden.

Das neue Bauvertragsrecht wird umfassend von Autoren kommentiert, die die Reform 
im Deutschen Baugerichtstag aktiv begleitet haben. Das Autorenteam ist erweitert worden 
durch Herrn Vorsitzenden Richter am Kammergericht Björn Retzlaff und Rechtsanwalt Dr. 
Alexander Zahn.
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VIII

Erste Stellungnahmen zu dem neuen Gesetz wurden nach dem Stand 31. Januar 2018 ein-
gearbeitet. Die aktuelle Rechtsprechung ist ebenfalls bis zu diesem Stichtag berücksichtigt.

Hamm, im Januar 2018
Rolf Kniffka

Vorwort des Herausgebers aus der ersten Auf lage

Dieser Kommentar zum Bauvertragsrecht behandelt im Schwerpunkt das Recht des Bauver-
trages, also des Vertrages zwischen dem Besteller eines Bauwerks bzw. einer baulichen Anlage 
und dem Unternehmer. Ein Bauvorhaben beschränkt sich allerdings nicht auf die Beauftragung 
von  Bauunternehmern. Deshalb befasst sich der Kommentar auch mit den Besonderheiten der 
Verträge, die mit den sonstigen Baubeteiligten geschlossen werden, wie z. B. den Architekten 
und Ingenieuren oder Projektsteuerern. Behandelt werden auch besondere Bauformen, wie der 
Bauträgervertrag oder der Baubetreuungsvertrag. Auf Besonderheiten, die sich bei Anwendung 
der Allgemeinen  Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) er-
geben können, wird hingewiesen. 
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Gerichten, Datum und Aktenzeichen sortiert, mit einschlägigen Fundstellen sowie mit Hinweis 
auf die Ausgangsstelle, in der sich das Zitat befindet.

Karlsruhe, im November 2011
Prof. Dr. Rolf Kniffka
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